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Erste Satzung zur Änderung der Satzung der  
Albert-Ludwigs-Universität für das hochschuleigene  

Auswahlverfahren im polyvalenten Zwei-Hauptfächer-
Bachelorstudiengang im Fach Biologie 

 

Aufgrund von § 6 Absatz 2 Satz 12 des Gesetzes über die Zulassung zum Hochschulstudium in Baden-
Württemberg (Hochschulzulassungsgesetz – HZG) in der Fassung vom 15. September 2005 (GBl. 
S. 629), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GBl. S. 1204), und § 63 
Absatz 2 in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 2 Nr. 10 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-
Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG) vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 12. November 2024 (GBI. 2024 Nr. 97), hat der Senat der Albert-Ludwigs-
Universität in seiner Sitzung am 29. Januar 2025 die nachstehende Änderung der Satzung der Albert-
Ludwigs-Universität für das hochschuleigene Auswahlverfahren im polyvalenten Zwei-Hauptfächer-
Bachelorstudiengang im Fach Biologie vom 3. Dezember 2024 (Amtliche Bekanntmachungen Jg. 55, 
Nr. 56, S. 435–437) beschlossen. 

 

 

Artikel 1 

1. § 3 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt. 

b) In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 

c) Folgende Nummer 4 wird angefügt: 

„4. gegebenenfalls der Nachweis über eine praktische Tätigkeit gemäß § 6 Satz 2 Nr. 4.“ 

 

2. § 6 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt. 

b) In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 

c) Folgende Nummer 4 wird angefügt: 

„4. eine mindestens dreimonatige ununterbrochene praktische Tätigkeit im Bereich der Jugendar-
beit.“ 

 

3. § 7 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 3 wird nach der Angabe „Nr. 3“ die Angabe „oder 4“ eingefügt und nach dem Wort „Verfah-
rensnote“ wird das Wort „jeweils“ eingefügt. 

b) Folgender Satz wird angefügt: 

„Erfüllt ein Bewerber/eine Bewerberin mehrere der in § 6 Satz 2 Nr. 2 bis 4 genannten Auswahlkrite-
rien gleichzeitig, erfolgt eine Anhebung um höchstens 0,6; jedes Auswahlkriterium wird nur einmal 
berücksichtigt.“ 
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Artikel 2 Inkrafttreten 

Diese Änderungssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2025 in Kraft. Sie gilt erstmals für das Vergabe-
verfahren zum Wintersemester 2025/2026. 

 

Freiburg, den 31. Januar 2025 

 

Prof. Dr. Kerstin Krieglstein 
Rektorin 

 
 


